
Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt (Agenda 2010) 
 

1.) Änderung des Kündigungsschutzgesetzes 
 
 
 

bis 31.12.2003 ab 01.01.2004 
 

Erster Abschnitt Allgemeiner Kündigungsschutz 
 
 
§ 1 Sozial ungerechtfertigte Kündigungen 
(1) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber einem Arbeitnehmer, dessen Arbeits-
verhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen ohne Unterbrechung länger als sechs Mo-
nate bestanden hat, ist rechtsunwirksam, wenn sie sozial ungerechtfertigt ist. 
 
 
(2) Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung, wenn sie nicht durch Gründe, die in der Person 
oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder durch dringende betriebliche Erforder-
nisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers in diesem Betrieb entgegenstehen, 
bedingt ist. Die Kündigung ist auch sozial ungerechtfertigt, wenn 
 
1. in Betrieben des privaten Rechts 

 
a) die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95 des Betriebsverfassungsgesetzes    ver-

stößt, 
b) der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in demselben Betrieb oder in einem 

anderen Betrieb des Unternehmens weiterbeschäftigt werden kann 
 

und der Betriebsrat oder eine andere nach dem Betriebsverfassungsgesetz insoweit zustän-
dige Vertretung des Arbeitnehmers aus einem dieser Gründe der Kündigung innerhalb der 
Frist des § 102 Abs. 2 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes schriftlich widersprochen 
hat,  

 
2. in Betrieben und Verwaltungen des öffentlichen Rechts 
 

a) die Kündigung gegen eine Richtlinie über die personelle Auswahl bei Kündigungen ver-
stößt, 

b) der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in derselben Dienststelle oder in einer 
anderen Dienststelle desselben Verwaltungszweiges an demselben Dienstort einschließ-
lich seines Einzugsgebietes weiterbeschäftigt werden kann 

 
und die zuständige Personalvertretung aus einem dieser Gründe fristgerecht gegen die Kündi-
gung Einwendungen erhoben hat, es sei denn, dass die Stufenvertretung in der Verhandlung 
mit der übergeordneten Dienststelle die Einwendungen nicht aufrechterhalten hat. 
 
Satz 2 gilt entsprechend, wenn die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach zumutbaren 
Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen oder eine Weiterbeschäftigung des Arbeitneh-
mers unter geänderten Arbeitsbedingungen möglich ist und der Arbeitnehmer sein Einverständ-
nis hiermit erklärt hat. Der Arbeitgeber hat die Tatsachen zu beweisen, die die Kündigung be-
dingen. 
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(3) Ist einem Arbeitnehmer aus dringenden 
betrieblichen Erfordernissen im Sinne des Ab-
satzes 2 gekündigt worden, so ist die Kündi-
gung trotzdem sozial ungerechtfertigt, wenn 
der Arbeitgeber bei der Auswahl des Arbeit-
nehmers 
 
soziale Gesichtspunkte 
 
 
 
 
nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt hat; 
auf Verlangen des Arbeitnehmers hat der Ar-
beitgeber dem Arbeitnehmer die Gründe an-
zugeben, die zu der getroffenen sozialen Aus-
wahl geführt haben.  
 
Satz 1 gilt nicht, wenn betriebstechnische, wirt-
schaftliche oder sonstige berechtigte betriebli-
che Bedürfnisse die Weiterbeschäftigung eines 
oder mehrerer bestimmter Arbeitnehmer be-
dingen und damit der Auswahl nach sozialen 
Gesichtspunkten entgegenstehen.  
 
 
Der Arbeitnehmer hat die Tatsachen zu bewei-
sen, die die Kündigung als sozial ungerechtfer-
tigt im Sinne des Satzes 1 erscheinen lassen. 
 

 
(3) Ist einem Arbeitnehmer aus dringenden 
betrieblichen Erfordernissen im Sinne des Ab-
satzes 2 gekündigt worden, so ist die Kündi-
gung trotzdem sozial ungerechtfertigt, wenn 
der Arbeitgeber bei der Auswahl des Arbeit-
nehmers 
 
die Dauer der Betriebszugehörigkeit, 
das Lebensalter, 
die Unterhaltpflichten und 
die Schwerbehinderung des Arbeitnehmers 
 
nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt hat; 
auf Verlangen des Arbeitnehmers hat der Ar-
beitgeber dem Arbeitnehmer die Gründe an-
zugeben, die zu der getroffenen sozialen Aus-
wahl geführt haben.  
 
In die soziale Auswahl nach Satz 1 sind Ar-
beitnehmer nicht einzubeziehen, deren Weiter-
beschäftigung, insbesondere wegen ihrer 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen oder 
zur Sicherung einer ausgewogenen Personal-
struktur des Betriebes, im berechtigten betrieb-
lichen Interesse liegt. 
 
Der Arbeitnehmer hat die Tatsachen zu bewei-
sen, die die Kündigung als sozial ungerechtfer-
tigt im Sinne des Satzes 1 erscheinen lassen. 
 

 
(4) Ist in einem Tarifvertrag, in einer Betriebs-
vereinbarung nach § 95 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes oder in einer entsprechenden 
Richtlinie nach den Personalvertretungsgeset-
zen festgelegt, 
 
welche sozialen Gesichtspunkte nach Absatz 3 
Satz 1 zu berücksichtigen sind und wie diese 
Gesichtspunkte im Verhältnis zueinander zu 
bewerten sind,  
 
so kann die soziale Auswahl der Arbeitnehmer 
nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft wer-
den. 
 

 
(4) Ist in einem Tarifvertrag, in einer Betriebs-
vereinbarung nach § 95 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes oder in einer entsprechenden 
Richtlinie nach den Personalvertretungsgeset-
zen festgelegt, 
 
wie die sozialen Gesichtspunkte Absatz 3 Satz 
1 im Verhältnis zueinander zu bewerten sind,  
 
 
 
so kann die soziale Auswahl der Arbeitnehmer 
nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft wer-
den. 

  
(5) Sind bei einer Kündigung auf Grund einer 
Betriebsvereinbarung nach § 111 des Betriebs-
verfassungsgesetzes die Arbeitnehmer, denen 
gekündigt werden soll, in einem Interessen-
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ausgleich zwischen Arbeitgeber und Betriebs-
rat namentlich bezeichnet, so wird vermutet, 
dass die Kündigung durch dringende betriebli-
che Erfordernisse im Sinne des Absatzes 2 
bedingt ist. 
 
Die soziale Auswahl der Arbeitnehmer kann 
nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft wer-
den. 
 
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit sich die 
Sachlage nach Zustandekommen des Interes-
senausgleichs wesentlich geändert hat. 
 
Der Interessenausgleich nach Satz 1 ersetzt 
die Stellungnahme des Betriebsrates nach § 
17 Absatz 3 Satz 2. 
 

 § 1a Abfindungsanspruch bei betriebs-
bedingter Kündigung 

(1) Kündigt der Arbeitgeber wegen dringender 
betrieblicher Erfordernisse nach § 1 Absatz 2 
Satz 1 und erhebt der Arbeitnehmer bis zum 
Ablauf der Frist des § 4 Satz 1 keine Klage auf 
Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis durch 
die Kündigung nicht aufgelöst ist, hat der Ar-
beitnehmer mit dem Ablauf der Kündigungsfrist 
Anspruch auf eine Abfindung. 
 
(2) Der Anspruch setzt den Hinweis des Ar-
beitgebers (praktisch Vertragsangebot, Anm. 
der Redaktion) in der Kündigungserklärung 
voraus, dass die Kündigung auf dringende be-
triebliche Erfordernisse gestützt ist und der 
Arbeitnehmer bei Verstreichenlassen der Kla-
gefrist die Abfindung beanspruchen kann. 
 
Die Höhe der Abfindung beträgt 0,5 Monats-
verdienste für jedes Jahr des Bestehens des 
Arbeitsverhältnisses. 
 
§ 10 Absatz 3 gilt entsprechend. 
 
Bei der Ermittlung der Dauer des Verhältnisses 
ist ein Zeitraum von mehr als sechs Monaten 
auf ein volles Jahr aufzurunden. 
 

 
§ 4 Anrufung des Arbeitsgerichtes 
Will ein Arbeitnehmer geltend machen, dass 
eine Kündigung sozial ungerechtfertigt  
 

 
§ 4 Anrufung des Arbeitsgerichtes 
Will ein Arbeitnehmer geltend machen, dass 
eine Kündigung sozial ungerechtfertigt  
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ist, so muss er innerhalb von drei Wochen 
nach Zugang der  
 
 
 
Kündigung Klage beim Arbeitsgericht auf Fest-
stellung erheben, dass das Arbeitsverhältnis 
durch die Kündigung nicht aufgelöst ist. Im Fal-
le des § 2 ist die Klage auf Feststellung zu er-
heben, dass die Änderung der Arbeitsbedin-
gungen sozial ungerechtfertigt  
 
 
 
ist. Hat der Arbeitnehmer Einspruch beim Be-
triebsrat eingelegt (§ 3), so soll er der Klage 
die Stellungnahme des Betriebsrates beifügen. 
Soweit die Kündigung der Zustimmung einer 
Behörde bedarf, läuft die Frist zur Anrufung 
des Arbeitsgerichtes erst von der Bekanntgabe 
der Entscheidung der Behörde an den Arbeit-
nehmer ab. 
 

oder aus anderen Gründen rechtsunwirksam 
 
ist, so muss er innerhalb von drei Wochen 
nach Zugang der 
 
schriftlichen 
 
Kündigung Klage beim Arbeitsgericht auf Fest-
stellung erheben, dass das Arbeitsverhältnis 
durch die Kündigung nicht aufgelöst ist. Im Fal-
le des § 2 ist die Klage auf Feststellung zu er-
heben, dass die Änderung der Arbeitsbedin-
gungen sozial ungerechtfertigt  
 
oder aus anderen Gründen rechtsunwirksam 
 
ist. Hat der Arbeitnehmer Einspruch beim Be-
triebsrat eingelegt (§ 3), so soll er der Klage 
die Stellungnahme des Betriebsrates beifügen. 
Soweit die Kündigung der Zustimmung einer 
Behörde bedarf, läuft die Frist zur Anrufung 
des Arbeitsgerichtes erst von der Bekanntgabe 
der Entscheidung der Behörde an den Arbeit-
nehmer ab. 
 

 
§ 5 Zulassung verspäteter Klagen 
(1) War ein Arbeitnehmer nach erfolgter Kün-
digung trotz Anwendung aller ihm nach Lage 
der Umstände zuzumutenden Sorgfalt verhin-
dert, die Klage innerhalb von drei Wochen 
nach Zugang der  
 
 
 
Kündigung zu erheben, so ist auf seinen An-
trag die Klage nachträglich zuzulassen. 
 

 
§ 5 Zulassung verspäteter Klagen 
(1) War ein Arbeitnehmer nach erfolgter Kün-
digung trotz Anwendung aller ihm nach Lage 
der Umstände zuzumutenden Sorgfalt verhin-
dert, die Klage innerhalb von drei Wochen 
nach Zugang der  
 
schriftlichen  
 
Kündigung zu erheben, so ist auf seinen An-
trag die Klage nachträglich zuzulassen. 
 
Gleiches gilt, wenn eine Frau von ihrer 
Schwangerschaft aus einem von ihr nicht zu 
vertretenden Grund erst nach Ablauf der Frist 
des § 4 Satz 1 Kenntnis erlangt hat. 
 

 
§ 6 Verlängerte Anrufungsfrist 
Hat ein Arbeitnehmer innerhalb von drei Wo-
chen nach Zugang der Kündigung 
 
aus anderen als den in § 1 Abs. 2 und 3 be-
zeichneten Gründen 
 
im Klagewege geltend gemacht, dass eine 
rechtswirksame Kündigung nicht vorliege,  
 

 
§ 6 Verlängerte Anrufungsfrist 
Hat ein Arbeitnehmer innerhalb von drei Wo-
chen nach Zugang der Kündigung 
 
 
 
 
im Klagewege geltend gemacht, dass eine 
rechtswirksame Kündigung nicht vorliege,  
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so kann er in diesem Verfahren bis zum 
Schluss der mündlichen Verhandlung erster 
Instanz auch die Unwirksamkeit der Kündigung 
gemäß § 1 Abs. 2 und 3 geltend machen. 
 
 
Das Arbeitsgericht soll ihn hierauf hinweisen. 
 

so kann er sich in diesem Verfahren bis zum 
Schluss der mündlichen Verhandlung erster 
Instanz zur Begründung der Unwirksamkeit der 
Kündigung auch auf innerhalb der Klagefrist 
nicht geltend gemachte Gründe berufen. 
 
Das Arbeitsgericht soll ihn hierauf hinweisen. 
 

 
§ 7 Wirksamwerden der Kündigung 
Wird die Rechtsunwirksamkeit einer 
 
sozial ungerechtfertigten  
 
Kündigung nicht rechtzeitig geltend gemacht (§ 
4 Satz 1, §§ 5 und 6 ), so gilt die Kündigung,  
 
wenn sie nicht aus anderem Grunde rechtsun-
wirksam ist,  
 
als von Anfang an rechtswirksam; ein vom Ar-
beitnehmer nach § 2 erklärter Vorbehalt er-
lischt. 
 

 
§ 7 Wirksamwerden der Kündigung 
Wird die Rechtsunwirksamkeit einer 
 
 
 
Kündigung nicht rechtzeitig geltend gemacht (§ 
4 Satz 1, §§ 5 und 6 ), so gilt die Kündigung,  
 
 
 
 
als von Anfang an rechtswirksam; ein vom Ar-
beitnehmer nach § 2 erklärter Vorbehalt er-
lischt. 
 

 
§ 13 Verhältnis zu sonstigen Kündigungen 
(1) Die Vorschriften über das Recht zur außer-

ordentlichen Kündigung eines Arbeitsver-
hältnisses werden durch das vorliegende 
Gesetz nicht berührt. Die Rechtsunwirk-
samkeit einer außer-ordentlichen Kündi-
gung kann jedoch nur nach Maßgabe des § 
4 Satz 1 und der §§ 5 bis 7 geltend ge-
macht werden. Stellt das Gericht fest, dass 
die außerordentliche Kündigung unbegrün-
det ist, ist jedoch dem Arbeitnehmer die 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht 
zuzumuten, so hat auf seinen Antrag das 
Gericht das Arbeitsverhältnis aufzulösen 
und den Arbeitgeber zur Zahlung einer an-
gemessenen Abfindung zu verurteilen;  
 
 
 
 
 
 
die Vorschriften des § 9 Abs. 2 und der §§ 
10 bis 12 gelten entsprechend. 

 

 
§ 13 Verhältnis zu sonstigen Kündigungen 
(1) Die Vorschriften über das Recht zur au-

ßerordentlichen Kündigung eines Arbeits-
verhältnisses werden durch das vorliegen-
de Gesetz nicht berührt. Die Rechtsunwirk-
samkeit einer außer-ordentlichen Kündi-
gung kann jedoch nur nach Maßgabe des 
§ 4 Satz 1 und der §§ 5 bis 7 geltend ge-
macht werden. Stellt das Gericht fest, dass 
die außerordentliche Kündigung unbegrün-
det ist, ist jedoch dem Arbeitnehmer die 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht 
zuzumuten, so hat auf seinen Antrag das 
Gericht das Arbeitsverhältnis aufzulösen 
und den Arbeitgeber zur Zahlung einer an-
gemessenen Abfindung zu verurteilen.  
 
Das Gericht hat für die Auflösung des Ar-
beitsverhältnisses den Zeitpunkt festzule-
gen, zu dem die außerordentliche Kündi-
gung ausgesprochen wurde. 
 
Die Vorschriften der §§ 10 bis 12 gelten 
entsprechend. 

 
2) Verstößt eine Kündigung gegen die guten 

Sitten, 
 

2) Verstößt eine Kündigung gegen die guten 
Sitten,  
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so kann der Arbeitnehmer ihre Nichtigkeit 
unabhängig von den Vorschriften dieses 
Gesetzes geltend machen. Erhebt er inner-
halb von drei Wochen nach Zugang der 
Kündigung Klage auf Feststellung, dass 
das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung 
nicht aufgelöst ist, so finden die Vorschrif-
ten des § 9 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 und 
der §§ 10 bis 12 entsprechende Anwen-
dung; die Vorschriften des § 5 über Zulas-
sung verspäteter Klagen und des § 6 über 
verlängerte Anrufungsfrist gelten gleichfalls 
entsprechend. 

 

so finden die Vorschriften des § 9 Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 2 und der §§ 10-12 entspre-
chende Anwendung. 

 
(3) Im übrigen finden die Vorschriften dieses 

Abschnitts 
 
 
 
auf eine Kündigung, die bereits aus ande-
ren als den in § 1 Abs. 2 und 3 bezeichne-
ten Gründen rechtsunwirksam ist, keine 
Anwendung 

 

 
(3) Im übrigen finden die Vorschriften dieses 

Abschnitts 
 
mit Ausnahme der §§ 4-7 
 
auf eine Kündigung, die bereits aus ande-
ren als den in § 1 Abs. 2 und 3 bezeichne-
ten Gründen rechtsunwirksam ist, keine 
Anwendung 

 
 
§ 23 Geltungsbereich 
(1) Die Vorschriften des Ersten und Zweiten 

Abschnitts gelten für Betriebe und Verwal-
tungen des privaten und des öffentlichen 
Rechts, vorbehaltlich der Vorschriften des § 
24 für die Seeschifffahrts-, Binnenschiff-
fahrts- und Luftverkehrsbetriebe.  
 
Die Vorschriften des Ersten Abschnitts gel-
ten nicht für Betriebe und Verwaltungen, in 
denen in der Regel fünf oder weniger Ar-
beitnehmer ausschließlich der zu ihrer Be-
rufsbildung Beschäftigten beschäftigt wer-
den. Bei der Feststellung der Zahl der be-
schäftigten Arbeitnehmer nach Satz 2 sind 
teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und 
nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu be-
rücksichtigen. 
 
 

 
 
 

 
§ 23 Geltungsbereich 
(2) Die Vorschriften des Ersten und Zweiten 

Abschnitts gelten für Betriebe und Verwal-
tungen des privaten und des öffentlichen 
Rechts, vorbehaltlich der Vorschriften des § 
24 für die Seeschifffahrts-, Binnenschiff-
fahrts- und Luftverkehrsbetriebe.  
 
Die Vorschriften des Ersten Abschnitts gel-
ten nicht für Betriebe und Verwaltungen, in 
denen in der Regel fünf oder weniger Ar-
beitnehmer ausschließlich der zu ihrer Be-
rufsbildung Beschäftigten beschäftigt wer-
den. Bei der Feststellung der Zahl der be-
schäftigten Arbeitnehmer nach Satz 2 sind 
teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und 
nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu be-
rücksichtigen. 
 
Bis zum 31. Dezember 2008 sind bei der 
Feststellung der Zahl der beschäftigten Ar-
beitnehmer nach Satz 2 bis zu 5 Arbeit-
nehmer mit befristeten Arbeitsvertrag nicht 
zu berücksichtigen, wenn das befristete Ar-
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beitsverhältnis nach dem 31.12.03 begon-
nen hat; Satz 3 findet Anwendung. Ein Ar-
beitsvertrag, der bei Erreichen einer Alters-
grenze endet, gilt nicht als befristeter Ar-
beitsvertrag im Sinne dieser Vorschrift. 
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